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RS OGH 1959/5/12 4Ob50/59
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.05.1959

Norm

ABGB §904 III

Rechtssatz

Es widerspricht nicht der Billigkeit, das vom Dienstgeber dem Beschäftigten zur Anscha4ung einer Wohnung - ohne

Rückzahlungstermin - gewährte Darlehen nach "Entlassung" des Beschäftigten zurückzufordern.

Entscheidungstexte

4 Ob 50/59

Entscheidungstext OGH 12.05.1959 4 Ob 50/59
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